
Das WiEReG und die 
neue GewO: 
Geldwäscheprävention

Dezember 2017



PwC

1. 
Das WiEReG
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Key Facts zum WiEReG

Å Umsetzung der EUïRichtlinie zur Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Å Einrichtung eines Registers über wirtschaftliche Eigentümer von Gesellschaften, anderen 
juristischen Personen und Trusts

Å Das Bundesministerium für Finanzen führt das Register als zuständige Registerbehörde

Å Rechtsträger sind verpflichtet Daten über ihre wirtschaftlichen Eigentümer (elektronisch über das 
Unternehmensserviceportal - USP) zu melden und diese regelmäßig zu aktualisieren

Å Ziele im Überblick:

ī Verhinderung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch zentrales Register 

ī Erleichterung der Anwendung der Sorgfaltspflichten im Hinblick auf die Feststellung und Überprüfung der 
Identität der wirtschaftlichen Eigentümer

ī Gewährleistung der Angemessenheit und Richtigkeit der im Register eingetragenen Daten

1.1 WiEReG ïKey Facts
Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz
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1.2 WiEReG ïZeitplan
Inkrafttreten überwiegend mit 15. Jänner 2018

15. Jänner 2018:
Gesetztritt vollinhaltlich in Kraft

2. Mai 2018:
Einsicht in das Register erstmals

möglich

Jänner Februar März April Mai Juni

2018

1. Juni 2018:
Erstmalige Meldung der Daten

durch Rechtsträger hat bis dahin
zu erfolgen!

Achtung : Die erweiterte Definition des wirtschaftlichen Eigentümers ist bereits am Tag nach
Kundmachung in Kraft getreten

ü Am 15. September 2017 im Bundesgesetzblattverlautbart
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Rechtsträger mit Sitz im Inland gem. § 1 Abs 2 WiEReG

1. Offene Gesellschaften; 

2. Kommanditgesellschaften; 

3. Aktiengesellschaften; 

4. Gesellschaften mit beschränkter Haftung; 

5. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften; 

6. Versicherungsvereineauf Gegenseitigkeit; 

7. Kleine Versicherungsvereine; 

8. Sparkassen; 

9. Europäische wirtschaftliche Interessensvereinigungen; 

10. Europäische Gesellschaften(SE); 

11. Europäische Genossenschaften(SCE); 

12. Privatstiftungen gemäß§ 1 PSG; 

13. Sonstige Rechtsträger, deren Eintragung im Firmenbuch gemäß § 2 Z 13 FBG vorgesehen ist; 

14. Vereine gemäß § 1 VerG; 

15. Stiftungen und Fonds gemäß § 1 BStFG2015; 

16. Aufgrund eines Landesgesetzes eingerichtete Stiftungen und Fonds, sofern die Anwendung dieses

Bundesgesetzes landesgesetzlich vorgesehen ist; 

17. Trusts gemäß Abs. 3, wenn sie vom Inland aus verwaltet werden. Eine Verwaltung im Inland liegt insbesondere 

d dann vor, wenn der Trustee seinen Wohnsitz bzw. Sitz im Inland hat; 

18. Trustähnliche Vereinbarungen, sofern  diese in Funktion und Struktur mit einem Trust vergleichbar sind 

und vom Inland aus verwaltet werden (Wohnsitz des Trustees oder desTreuhänders im Inland ).

1.3 Betroffene Rechtsträger
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WiEReG

1.4 Kernkomponenten und Anforderungen an 
betroffene Rechtsträger

Erstmalige
Feststellung

und Meldung

Erkennen von 
Änderungen / 

tourliche
Überprüfung

Übermittlung
Änderungs -
meldungen

Dokumentation & Archivierung
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2. 
Der wirtschaftliche 
Eigentümer 
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2.1 Der wirtschaftliche Eigentümer - Definition 
Gesellschaften (1/3)

Der wirtschaftliche Eigentümer bei Gesellschaften gem. § 2 Z 1 WiEReG

Å Natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger steht.

Å Eigenschaft als wirtschaftlicher Eigentümer wird begründet durch:

ï einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung > 25%, 
ï ausreichende Stimmrechte an der Gesellschaft oder 
ï das Ausüben von Kontrolle auf die Geschäftsführung der Gesellschaft. 

Å Kontrolle über einen Rechtsträger ist gegeben:

ï bei Vorliegen der Kriterien gem. § 244 Abs 2 UGB
ï bei einem Aktienanteil von 50 % zuzüglich einer Aktie oder einer Beteiligung von mehr

als 50% (direkt oder indirekt )
ï bei Möglichkeit einen beherrschenden Einfluss faktisch auszuüben

Slide 8



PwC

2.1 Der wirtschaftliche Eigentümer - Definition
Gesellschaften (2/3 )

Der wirtschaftliche Eigentümer bei Gesellschaften gem. § 2 Z 1 WiEReG

Å Unterscheidung zwischen direkten und indirekten wirtschaftlichen Eigentümern.

ī Direkter wirtschaftlicher  Eigentümer: Aktienanteil von 25% zzgl. einer Aktie oder 
direkte Beteiligung an einer Gesellschaft (> 25%)

ī Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer: 

(1) wenn ein anderer Rechtsträger einen Aktienanteil von 25% zzgl. einer Aktie oder eine 
Beteiligung von > 25% an der Gesellschaft hält und eine natürliche Person direkt 
oder indirekt Kontrolle auf diesen Rechtsträger ausübt. 

(2) wenn mehrere, durch die gleiche natürliche Person (-en) direkt oder indirekt 
kontrollierte Rechtsträger, insgesamt einen Aktienanteil von 25% zzgl. einer Aktie 
oder eine Beteiligung von mehr als 25% an der Gesellschaft halten.
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2.1 Der wirtschaftliche Eigentümer - Definition
Gesellschaften (3/3 )

Der wirtschaftliche Eigentümer bei Gesellschaften gem. § 2 Z 1 WiEReG

Å Subsidiäres Abstellen auf die natürlichen Personen der obersten Führungsebene. 

Å Oberste Führungsebene: 

ī bei GmbH die Geschäftsführer, 

ī bei AG die Mitglieder des Vorstandes, 

ī bei Vereinen die organschaftlichen Vertreter des Vereins,

ī nicht aber: Prokuristen, Handlungsbevollmächtigte, Geldwäschebeauftragte.

Å Für die nachfolgend genannten Gesellschaften gilt:

ī Bei inländischen offenen Gesellschaften (OG) und inländischen Kommanditgesellschaften 
(KG) mit ausschließlich natürlichen Personen als Gesellschaftern:

o wenn keiner der Gesellschafter einen Kapitalanteil von mehr als 25% hält, alle Geschäftsführer 
einer OG bzw. alle Komplementäre einer KG;

o ist einer der Gesellschafter eine juristische Person, so gelten die allgemeinen Regeln zur 
Ermittlung der Kapitalanteile bzw. der Kontrollrechte.

ī Bei Erwerbs - und Wirtschaftsgenossenschaften : die Mitglieder des Vorstandes.

ī Bei eigentümerlosen Gesellschaften : die natürlichen Personen der obersten Führungsebene.
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2.2 Der wirtschaftliche Eigentümer ïBeispiele

ü Die folgenden grafischen Darstellungen des wirtschatlichen Eigentümers
folgen dem WiEReG und gebendie BMF Beispielewider. 

ü Quelle: BMF-Website (https:// www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiERe.html )

Slide 11

https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiERe.html


PwC

2.2 Der wirtschaftliche Eigentümer ïBeispiele
Eigentümer und Kontrollstruktur (1/6 )
Quelle: https:// www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiERe.html
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2.2 Der wirtschaftliche Eigentümer ïBeispiele
Eigentümer und Kontrollstruktur ( 2/6 )
Quelle: https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiERe.html
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2.2 Der wirtschaftliche Eigentümer ïBeispiele
Eigentümer und Kontrollstruktur ( 3/6 )
Quelle: https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiERe.html
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2.2 Der wirtschaftliche Eigentümer ïBeispiele
Eigentümer und Kontrollstruktur (4/6 )
Quelle: https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiERe.html
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2.2 Der wirtschaftliche Eigentümer ïBeispiele
Eigentümer und Kontrollstruktur (5/6 )
Quelle: https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiERe.html
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2.2 Der wirtschaftliche Eigentümer ïBeispiele
Eigentümer und Kontrollstruktur ( 6/6 )
Quelle: https://www.bmf.gv.at/finanzmarkt/WiERe.html
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2.3 Auszug aus dem Register ïBeispiele 
Einfacher Auszug (1/2)
Quelle: https:// www.bmf.gv.at/finanzmarkt/Fallbeispiel.html
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2.3 Auszug aus dem Register ïBeispiele
Einfacher Auszug (2/2)
Quelle: https:// www.bmf.gv.at/finanzmarkt/Fallbeispiel.html
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2.3 Auszug aus dem Register ïBeispiele
Vollständiger erweiterter Auszug (1/3)
Quelle: https:// www.bmf.gv.at/finanzmarkt/Fallbeispiel.html
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2.3 Auszug aus dem Register ïBeispiele
Erweiterter Auszug (2/3)
Quelle: https:// www.bmf.gv.at/finanzmarkt/Fallbeispiel.html
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2.3 Auszug aus dem Register ïBeispiele
Erweiterter Auszug (3/3)
Quelle: https:// www.bmf.gv.at/finanzmarkt/Fallbeispiel.html
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2.3 Auszug aus dem Register ïBeispiele
Auszug mit einem Vermerk
Quelle: https:// www.bmf.gv.at/finanzmarkt/Fallbeispiel.html

Mit einem Vermerk
durch den Verpflichteten
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3.
Meldung, Einsicht, 
Sorgfaltspflichten
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3.1 Meldung an das Register
Umfang der Meldung gem. § 5 WiEReG

Direkter 
WiEig

ÅVor- und Zuname
ÅNummer und die Art des amtlichen Lichtbildausweises, bei Wohnsitz im Ausland
ÅGeburtsdatum und Geburtsort
ÅStaatsangehörigkeit
ÅWohnsitz
ÅArt und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (Beteiligungshöhe, Stimmrechte, Form  

der Kontrolle über den Rechtsträger, Angehörigkeit zur Führungsebene, ausübende 
Funktion, Informationen wie das wirtschaftliche Eigentum sonst hergestellt wird)

ÅGegebenenfalls Hinweis auf Ableben des WiEig , (Name + Hinweis auf das Ableben)

Indirekter 
WiEig

Gleiche Informationen wie beim direkten wirtschaftlichen Eigentümer; zusätzlich
ÅStammzahl des obersten Rechtsträgers bzw.
Å bei ausländischen Rechtsträgern, Namen, Sitz, Rechtsform, Stammzahl und dem 

Stammregister entsprechende Identifikatoren
ÅHöhe der Beteiligung des wirtschaftlichen Eigentümers am obersten Rechtsträger

Keine Meldung der indirekten WiEig wenn deren wirtschaftliches Eigentum 
durch einen obersten Rechtsträger gem § 2 Z 2 und 3 WiEReG begründet 
wird, der selbst als Rechtsträger im Register eingetragen ist.
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Å Die Meldung erfolgt über das Unternehmensserviceportal
Å Erstmalige Meldungen bis zum 1. Juni 2018
Å Änderungsmeldungen innerhalb von 4 Wochen nach Kenntnis
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3.2 Einsicht in das Register 
Übersicht

Einsicht in das Register über das Unternehmensserviceportal:

Å Suchoptionen: 

īKonkrete Bezeichnung des Rechtsträgers/der natürlichen Person.
īBei einer namentlichen Suche nach einer konkreten natürlichen Person ist eine Eingabe 

von zusätzlichen Identifikatoren erforderlich.

Å Zur Einsicht berechtigt sind :

īVerpflichtete gemäß § 9 WiEReG (bspw. Finanz- und Kreditinstitute, Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Rechtsanwälte, Notare, etc.)

īNatürliche Personen oder Organisation bei berechtigtem Interesse (Antrag gem. § 10).

īBehörden gemäß § 12 WiEReG.

Å Auszug aus dem Register:

īEinsicht durch amtssignierte Auszüge:
Å Einfacher Auszug gemäß § 9 Abs 4 WiEReG
Å Erweiterter Auszug gemäß § 9 Abs 5 WiEReG

īErweiterter Auszug enthält eine Darstellung aller bekannten Beteiligungsebenen und einen 
Vergleich der Meldedaten mit den automatisationsunterstützt errechneten Daten des 
Unternehmensregisters
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3.3 Strafbestimmungen

Verletzung der Meldepflichten gem. § 6 gilt als Finanzvergehen; zusätzlich 
werden Geldstrafen verhängt:

ÅBei vorsätzlicher Verletzung der Meldepflicht bis zu EUR 200.000 

ÅBei grob fahrlässiger Verletzung der Meldepflicht bis zu EUR  100.000

ÅBei vorsätzlich unbefugter Einsicht in das Register bis zu EUR  10.000

ÅBei Weitergabe der Datensätze mit Auskunftssperre an Dritte         bis zu EUR  30.000 

ÅBei nicht vollständiger oder unterlassener Meldung 
Zwangsstrafen gem. § 111 BAO bis zu EUR 5.000
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